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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1950

Norm

EheG §49 A1e

EheG §55

Rechtssatz

Es begründet keine schwere Eheverfehlung, wenn die Gattin eines in der CSR wohnhaften Volksdeutschen sich

weigerte, kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee mit ihrem Gatten den Wohnsitz zu verlassen und ins Ungewisse zu

4üchten. Wohl aber kann die hiedurch begründete Trennung der Gatten unter Umständen eine Scheidung nach § 55

EheG rechtfertigen.
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